
Bachschloss-Schule Bühl - Lichtenau
Grund- und Werkrealschule

Informationen zum Französischunterricht

Bühl, 22. September 2010

Liebe Eltern der Klassen 5-7 in Lichtenau,

Ihr Kind besucht die neue Werkrealschule.
Die Bachschloss - Schule Bühl - Lichtenau ist eine Stützpunktschule für Französisch. Dies
bedeutet, dass die Werkrealschüler ab Klasse 5 einen freiwilligen zusätzlichen Unterricht in
Französisch besuchen können. Angemeldete Kinder nehmen verbindlich ein Jahr am
Unterricht teil. Die Schülerin / der Schüler erhält eine Note, die im Zeugnis ausgewiesen wird.
Diese Note ist nicht versetzungsrelevant und zählt nicht zum Notendurchschnitt. Auf Wunsch
kann sich der Schüler zum Schuljahresende vom Französischunterricht abmelden, die Note
erscheint dann nicht im Zeugnis. Einmal abgemeldet kann das Kind allerdings nicht zu einem
späteren Zeitpunkt erneut am Französischunterricht teilnehmen.
Aufgrund der derzeitigen Umstellung möchten wir auch den Schülerinnen und Schüler der
6. und 7. Klasse die Möglichkeit geben, am Französischunterricht teilzunehmen.

Der Unterricht beginnt ab dem 29.09.2010 im Gebäude der Werkrealschule in Lichtenau
(früheres Grundschulgebäude). Der Unterricht beginnt um 14.00 Uhr und endet um 15.30
Uhr).

Mit freundlichen Grüßen

H. Moll, Rektor J. Janowitz, Französisch Lehrerin

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Französischunterricht:

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ______________________(Name), der
die ___ Klasse besucht, verbindlich zum Französischunterricht an.

Mein Kind nimmt nicht am Französischunterricht teil.

Abgabe bis 27.9.2010 beim Klassenlehrer.

_________________ ________________________
Ort, Datum Erziehungsberechtigte(r)
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Informationen zur Hausaufgabenbetreuung

Bühl, 22. September 2010

Liebe Eltern der Klassen 5-7 und 9 in Lichtenau,

Ein weiteres Angebot der Werkrealschule in diesem Schuljahr stellt die
Hausaufgabenbetreuung dar.
In der Hausaufgabenbetreuung finden die Schülerinnen und Schüler einen Raum, in dem sie
unter Aufsicht ihre Hausaufgaben erledigen können.

Zur Hausaufgabenbetreuung angemeldete Kinder sind verpflichtet (bis zu einer evtl.
schriftlichen Abmeldung) an der Betreuung teilzunehmen, nur so kann eine verlässliche
Aufsicht gewährleistet werden.

Die Hausaufgabenbetreuung wird dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von
14.00 – 15.00 Uhr angeboten.

Mit freundlichen Grüßen

H. Moll, Rektor

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung:

Ich habe den Brief zur Kenntnis genommen und entscheide mich wie folgt (Zutreffendes bitte
ankreuzen): Rückgabe bei dem Klassenlehrer bis zum 27.09.2010.

Mein Kind _________________________ (Name) Klasse ____ nimmt verbindlich am

o Dienstag jeweils von 14.00 – 15.00 Uhr

o Mittwoch jeweils von 14.00 – 15.00 Uhr

o Donnerstag jeweils von 14.00 – 15.00 Uhr

an der Hausaufgabenbetreuung teil:

o _____________ (Name) wird nicht an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen.

_________________ ________________________
Ort, Datum Erziehungsberechtigte(r)


